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um 1550 das Weberhandwerk in und um Reichenau betrieben wurde.
Wie

"hätte
sonst der Krummauer Schlotzherr den Webern in diesen kleinen

Siedlungen Privilegien und Freiheiten erteilt, wenn sie sich nicht durch
gute Arbeit und ihre Redlichkeit einen Ruf erworben hätten; und dazu
waren wohl einige Jahrzehnte eifriger Tätigkeit notwendig. Und kaum
hätten auch die Krummauer Weber den neuen Kandwerksgenossen dieses
Entgegenkommen gezeigt, schon aus dem Grunde der Konkurrenz nicht,
wenn sich nicht die hiesigen Weber selbst Achtung und Ruf errungen hätten.

Tatsache also ist, wie man aus dem Brief von 1589 ersieht, daß die
hiesigen Weber von den Rosenberger Kerren als Zunft anerkannt.wurden,
daß sie daraufhin die ehrsame Leinweberzunft in Krummau um den,
einen gültigen Punkt, um das Knappenrecht, angegangen haben, und
daß sie selbes von der Krummauer Kauptlade zugeschickt erhalten haben.
Kierauf wandten sich die Reichenauer Weber nochmals an den Kerrn
Wilhelm von Rosenberg mit der Bitte um Kandwerksfreiheit, da sie in
Kerber Stadt- oder Marktfreiheit säßen. Dieses Ansuchen wurde ihnen
aber verweigert und ihnen dafür freigestellt, sich in einer Zunft einzulassen,
wo sie wollten. Das taten sie denn auch und ließen sich in ein
ehrsames Kandwerk der Leinweber zu Krummau ein, wodurch sie
also bemächtigt wurden, „Jungen zu lernen und Knappen zu fierdern".
Das besagt der Brief von 1599. Gleichsam eine Bestätigung der Reichen¬
auer Weber für den Empfang dieses Briefes sind die beiden Urkunden
vom Jahre 1615. Run aber ist eine große Lücke bis in die siebziger Jahre
des 18. Jahrhunderts. Keine Urkunde, kein Schriftstück, nicht ein Zettelchen
ist da, das uns Ausschluß gäbe über diesen Zeitraum. Und gerade von
dieser Zeit wäre eine Auszeichnung unbezahlbar, die uns eine Aufklärung
verschaffen würde über das Schicksal dieser kleinen Siedlung in der Zeit,
da ganz Deutschland in Kriegsnol war. Und sicherlich fielen auch in diese
versteckte Gegend einige Funken von der Brandfackel, die ganz Mittel¬
europa verheerte. Doch wenn auch wohl viele Knappen unters Keervolk
gegangen waren, so blieben gewiß viele Meister und einiges Gesinde
zurück in dem stillen Walddörfchen und schufen weiter in ihrem Kand-
werk. Der Beweis dafür ist die Tatsache, daß uns die Zunft in den
siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts schon in voller Blüte entgegentritt.
Der vorliegende Brief vom Jahre 1776 kommt hier in Betracht. Da
erklärt die in dem Marktflecken Unterwuldau bestehende und mit Kand-
werksfreiheit begabte Zeche, daß ein ehrsames Kandwerk der Leinweber
vom deutschen Reichenau ihnen inkorporiert worden sei und daß sie mit-
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